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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.04.1992

Norm

KO §17

KO §27

KO §28

KO §30

KO §31

Rechtssatz

Ein Rückgri2srecht des Bürgen gegenüber dem späteren Gemeinschuldner schmälert in der Regel das Massevermögen

nicht. Nur dann, wenn durch eine "zusammengehörige Kette von Handlungen" bewirkt wird, daß der Gemeinschuldner

mittelbar durch einen Dritten eine Befriedigung oder Sicherstellung auf Kosten der Masse gewährt, kann eine

Schmälerung des Massevermögens eintreten.
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